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Entwurf Memorandum
Präambel

Ziel dieses Memorandums ist es, die Mitbestimmung der Studierenden an den Hochschulen in Baden-Württemberg zu verbessern. Dieses Ziel soll erreicht werden durch gesetzliche Veränderungen einerseits und durch eine Verbesserung der Handhabung der bestehenden Regelungen anderseits.

Ein großer Teil der Studierenden, die sich in der studentischen Mitbestimmung in Baden-Württemberg engagieren, verfolgt als Ziel die Verankerung einer Verfassten Studierendenschaft. Die Landesregierung hält eine Verfasste Studierendenschaft nicht für sachgerecht.

Ungeachtet dieser unterschiedlichen Auffassungen sind sich Landesregierung, Hochschulen und Studierende darüber einig, dass sich die Mitbestimmung durch die in diesem Memorandum niedergelegten Maßnahmen deutlich verbessern lässt.

Artikel 1

Die studentische Mitbestimmung soll durch folgende gesetzliche Änderungen verbessert werden:

1. Die bisherigen Organe der studentischen Selbstverwaltung sollen auf der fakultätsübergreifenden Ebene umgestaltet werden. Es soll ein pluralistisches, zentrales Meinungsbildungsorgan geschaffen werden, das durch die Studierenden gewählt wird. Es soll deutlich größer als der bisherige Allgemeine Studierendenausschuss sein.
2. Dem neuen zentralen Mitbestimmungsorgan sollen gebündelt alle Sachkompetenzen zugewiesen werden, die bislang verschiedenen studentischen Gremien zugewiesen sind. Es soll ausdrücklich die hochschulpolitischen Belange der Studierenden wahrnehmen. Hinzukommen soll als weitere Aufgabe - insbesondere im Hinblick auf das Semesterticket - die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Belange der Studierenden.

3. Das neue Organ soll in seinem Aufgabenbereich ein umfassendes Stellungnahme- und Antragsrecht gegenüber allen Kollegialorganen der Hochschule erhalten. Dazu korrespondierend soll eine grundsätzliche Befassungspflicht der Kollegialorgane der Hochschule bestehen.

4. Die studentischen Vertreter im Senat sollen durch das zentrale Meinungsbildungsorgan der Studierenden gewählt werden und diesem gegenüber rechenschaftspflichtig sein. Außerdem soll dem zentralen Mitbestimmungsorgan ein Exekutivorgan zur Umsetzung seiner Beschlüsse zur Seite gestellt werden.
5. Die Haftung der Mitglieder der Mitbestimmungsorgane der Studierenden gegenüber der Hochschule für Pflichtverletzungen soll gesetzlich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt werden.

6. Die Mitspracherechte bei den Studiengebühren sollen verbessert werden. Wenn bei der Herstellung des Benehmens gemäß § 4 Landeshochschulgebührengesetz keine Einigkeit zwischen Rektorat und Studierenden über die Verwendung der Studiengebühren besteht, soll im Gesetz das Recht der Studierenden vorgesehen werden, den Aufsichtsrat zu dieser Frage anzurufen. Der Aufsichtsrat soll dann beide Seiten zur Frage der Verwendung anhören können. 

7. Den Studierenden soll mehr Finanzautonomie gewährt werden. Im Gesetz soll verankert werden, dass die Studierenden zu Beginn des Jahres einen Verwendungsplan für die im Haushalt vorgesehenen Mittel aufstellen. Einwände der Hochschule gegen den Plan sollen nur aus rechtlichen Gründen möglich sein. Im Rahmen des abgestimmten Planes sollen die Hochschulen die Auszahlungsmodalitäten vereinfachen.

8. Bezüglich der Höhe ihres Budgets soll die Position der Studierenden ebenfalls gestärkt werden. Im Gesetz soll das Recht verankert werden, den Aufsichtsrat zu dieser Frage anzurufen, wenn keine Einigkeit mit dem Rektorat besteht.

9. Die Mitwirkungsmöglichkeiten der Studierenden in den Studienkommissionen sollen verbessert werden. Das Gesetz soll es ermöglichen, Studienkommissionen auch für einzelne Studiengänge oder Fachbereiche einzurichten. Außerdem soll die Rolle der Studienkommission gestärkt werden bei der Vorbereitung der Beschlussfassung über Studien- und Prüfungsordnungen und bei der Stellungnahme zu Berufungsvorschlägen.

Das Wissenschaftsministerium wird die für eine Gesetzesänderung erforderlichen Schritte einleiten.

Artikel 2

Zur Verbesserung der studentischen Mitbestimmung wird im Hinblick auf die geltenden Bestimmungen folgendes klargestellt:

1. Wenn die Organe der Studierenden gemäß Landeshochschulgesetz in Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben tätig werden, handeln sie in Ausübung eines öffentlichen Amtes. In diesen Fällen gilt Art. 34 GG, d.h. für Pflichtverletzungen gilt die Amtshaftung und ein Rückgriff ist nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit möglich.

Die Hochschulen sollen mit den Studierenden ein Verfahren abstimmen, in dem die Tätigkeit der Mitglieder der studentischen Mitbestimmungsorgane für die Hochschule im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben bestätigt wird.

2. Gemäß §§ 5, 26 Abs. 4 Landeshochschulgesetz wirken die Studienkommissionen an der Evaluation der Lehre unter Einbeziehung studentischer Veranstaltungskritik mit. Es handelt sich dabei um eine gesetzliche Aufgabe und gleichzeitig ein Mitwirkungsrecht der Studierenden. Um aussagekräftige studentische Veranstaltungskritik zu erlangen, empfiehlt es sich, die Studierenden frühzeitig in den Prozess einzubeziehen und bereits die Evaluationsbögen gemeinsam zu entwickeln.

Die Hochschulen dürfen gemäß § 5 Abs. 3 LHG die für die Evaluation erforderlichen Daten erheben und verarbeiten. Die Ergebnisse dürfen an den Hochschulen über einen für die Evaluationszwecke angemessenen Zeitraum aufbewahrt und verwendet werden. Der gesetzliche Auftrag der Studienkommission zur Mitwirkung an der Evaluation unter Einbeziehung studentischer Veranstaltungskritik begründet nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, die durch die Hochschulorgane erhobenen Daten auch den studentischen Mitgliedern der Studienkommission im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgabe zur Verfügung zu stellen.

3. Das Landeshochschulgesetz sieht die Beteiligung der Studierenden an den Entscheidungsprozessen der Hochschule durch Mitarbeit in den Gremien vor. Dadurch soll der Blickwinkel der Studierenden in die Entscheidungsfindung eingebracht werden. Im beiderseitigen Interesse soll die Beteiligung der Studierenden möglichst frühzeitig erfolgen und sollen Unterlagen zur Vorbereitung von Sitzungen möglichst frühzeitig übersandt werden.

4. Das Landeshochschulgesetz sieht als Mitbestimmungsorgan auf Fakultätsebene die Fachschaft vor. Das Landeshochschulgesetz steht einer weiteren Untergliederung nicht entgegen. Soweit an großen Fakultäten das Bedürfnis nach einer breiter gefächerten Organisation besteht, können die Grundordnungen der Hochschule entsprechende Untergruppierungen vorsehen.

5. Über die Verwendung der Studiengebühren ist gemäß § 4 LHGebG im Benehmen mit einer Vertretung der Studierenden zu entscheiden; Näheres hierzu regeln die Grundordnungen. Hierbei ist seitens der Hochschulen darauf zu achten, dass das in der Grundordnung vorgesehene Verfahren eine inhaltliche Mitbestimmung sowohl auf Hochschul- als auch auf Fakultätsebene sicherstellt.

6. Studiengebühren sind gemäß § 4 LHGebG zweckgebunden zur Erfüllung der Aufgaben in Studium und Lehre zu verwenden. Den Hochschulen kommt hierbei ein großer Spielraum zu. 
Dabei soll jedoch das bei der Einführung der Studiengebühren verfolgte Ziel beachtet werden, das Angebot für die Studierenden zu verbessern. Die Verwendung der Studiengebühren für gesetzlich zwingend vorgesehene Aufgaben der Hochschule stellt keine Verbesserung gegenüber einem gedachten Normalzustand dar.

Die Beteiligung der Studierenden an der Entscheidung über die Verwendung der Studiengebühren gemäß § 4 LHGebG erfordert eine umfassende und transparente Information. Die Hochschulen sollen hierfür geeignete Verfahren entwickeln.

